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1 Sinn und Zweck

Die Ehrenordnung regelt die Ehrungen der Mitglieder durch 

 Verbände
 den Verein

2 Ehrungen durch die Verbände

Die Ehrungen erfolgen entsprechend den Ehrenordnungen der einzelnen Verbände.

Die Abteilungsleiter  oder Mitglieder des  Gesamtvorstands schlagen die zu ehrenden Mitglieder dem
geschäftsführenden Vorstand  vor.  Der  geschäftsführende  Vorstands  stellt  den  Antrag  bei  dem
jeweiligen Verband.

3 Ehrungen durch den Verein

Es können sowohl aktive als auch passive Mitglieder durch den Verein geehrt werden, sofern die
Voraussetzungen nach 3.1 und 3.2 erfüllt sind.

3.1.Ehrungen aktiver Mitglieder

Aktive  Mitglieder sind  aktive  Sportler(innen)  der  einzelnen  Abteilungen  sowie  Mitglieder,  die  ein
Ehrenamt innerhalb des Vereines bekleiden.

Die Festlegung der zu ehrenden Mitglieder erfolgt durch den geschäftsführenden Vorstand.

Die Ehrungen erfolgen entsprechend Tabelle 1:

Tätigkeitsdauer * in Jahre Ehrung
mit

10 Vereinsnadel in Bronze und  Urkunde
15 Vereinsnadel in Silber, Urkunde und kleines Geschenk**
20 Vereinsnadel in Gold, Urkunde und kleines Geschenk**
25 Urkunde und persönliches Geschenk ***

Nach  jeweils weiteren 5 Jahren für
Mitglieder, die seit mindestens 5 Jahren

ein Ehrenamt innerhalb des Vereins
bekleiden

Urkunde persönliches Geschenk ***

Tabelle 1: Ehrungen aktiver Mitglieder

*  Die  Tätigkeitsdauer  beginnt  bei  Sportler(innen)  nach  der  Vollendung des 18.  Lebensjahres,  bei
ehrenamtlich Tätigen ab dem Tag der Ernennung für das Ehrenamt.  Die sportlichen als auch die
ehrenamtlichen Tätigkeiten sind gleichberechtigt und werden in Summe angerechnet. Sind Mitglieder
zur  gleichen  Zeit  sowohl  sportlich  als  auch  ehrenamtlich  aktiv,  wird  diese  Zeit  nur  einfach
angerechnet.
** z.B. eine Flasche Wein oder etwas gleichwertiges
*** z.B. Gutschein im Wert von 30€

3.2.Ehrungen passiver Mitglieder

Passive Mitglieder sind Mitglieder, die weder sportlich aktiv sind noch ein Ehrenamt bekleiden. 
Aktive  Mitglieder werden  auch  für  Ihre  passive  Mitgliedschaft  geehrt,  sofern  die  Voraussetzung
entsprechend ”Tabelle 2: Ehrungen passiver Mitglieder” erfüllt ist.
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Die Festlegung der zu ehrenden Mitglieder erfolgt durch den geschäftsführenden Vorstand.

Die Ehrungen erfolgen entsprechend Tabelle 2:

Mitgliedsdauer * in Jahre Ehrung
mit

25 Urkunde
40 Urkunde und kleines Geschenk **
50 Urkunde und persönliches Geschenk ***
Nach jeweils weiteren 10 Jahren Urkunde und persönliches Geschenk ***
Tabelle 2: Ehrungen passiver Mitglieder

*  maßgebend  für  den  Anspruch  ist  das  Eintrittsdatum  in  den  Verein,  bzw.  die  Vollendung  des
18.Lebensjahr bei Eintritt in den Verein als Jugendlicher.
** z.B. eine Flasche Wein oder etwas gleichwertiges
*** z.B. Gutschein im Wert von 30€

4 Ehrenmitglieder

Mitglieder,  die  sich  über  das  allgemeine  Maß  hinaus  besondere  Verdienste um  den  Verein
erworben haben, können durch den Verein zum Ehrenmitglied ernannt werden. 

Diese Mitglieder genießen besondere Rechte und Pflichten.

 Sie nicht verpflichtet einen Mitgliedsbeitrag zu entrichten.
 Sie  erhalten  eine  persönliche  Einladung  durch  den geschäftsführenden Vorstand zu  jeder

Mitgliederversammlung
 Sie erhalten persönliche Grüße  und ein Geschenk durch den  geschäftsführenden Vorstand zu

runden Geburtstagen und ab dem 75. Geburtstag alle 5 Jahre.
 Sie sind auf Wunsch von ehrenamtlichen Tätigkeiten befreit.
 Sie erhalten bei ihrem Begräbnis nach Rücksprache mit den Angehörigen eine Trauerrede und

einen Grabschmuck (bzw. etwas Gleichwertiges).

Die Vorschläge zur Ernennung können von jedem Vereinsmitglied gemacht werden und sind an den
geschäftsführenden Vorstand zur Überprüfung einzureichen.
Der  geschäftsführende Vorstand legt  nach  Prüfung  den  Antrag  dem  Gesamtvorstand zur
Genehmigung vor.

Als äußeres Zeichen dieser besonderen Ehrung erhält das Mitglied die Ernennungsurkunde. 

5 Ehrenvorsitzende

Mitglieder, die lange Jahre und über das normale Maß hinausgehend als geschäftsführender Vorstand
aktiv waren, können durch den Verein zum Ehrenvorsitzenden ernannt werden. 

Die Rechte, Pflichten und Voraussetzungen zur Ernennung sind dieselben wie die für Ehrenmitglieder.

6 Durchführung von Ehrungen und Ernennungen

Die  Ehrungen  und  Ernennungen sollten  während  der  Mitgliederversammlung  oder  während  einer
anderen  außergewöhnlichen  Veranstaltung  des  Vereines  durchgeführt  werden.  Die  zu  ehrende
Mitglieder  werden  schriftlich  durch  den  geschäftsführenden  Vorstand zu  dieser  Veranstaltung
eingeladen.
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Die Ehrungen und Ernennungen sollten jährlich durchgeführt werden. Es sollen nur die Ehrungen für
das vorausgegangene Jahr berücksichtigt werden, jedoch nicht für das laufende Jahr (d.h. Jahrgänge
zusammenfassen).

Die  Ehrungen  und  Ernennungen  werden  von  einem  Mitglied  des  geschäftsführenden  Vorstand
ausgesprochen.

7 Zusatz

 Wenn das Eintrittsdatum unbekannt ist, wird das 18. Lebensjahr als Eintrittsdatum festgesetzt.
 Mit  dem  Inkrafttreten  der  Ordnung  werden  die  Mitglieder  nur  für  das  zukünftig  zutreffende

Kriterium geehrt, d.h. es werden keine Ehrungen ”nachgeholt”.
_________________________________________________________________________________

Diese  Ordnung  wurde  in  der  Sitzung  des  Gesamtvorstandes  am  27.08.2025  genehmigt.  Dieser
Beschluss wurde in der Niederschrift zur Sitzung protokolliert.
Die Ordnung tritt mit Eintragung der Neufassung der Vereinssatzung ins Vereinsregister in Kraft.

Ravenstein-Ballenberg, den 27.08.2025

1. Vorsitzender (F.Nuber) Schriftführer (T.Schoch)
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